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Sachverhalt und Antrãge 

Die am 7. Oktober 1987 als internationale Anmeldung im 

Rahmen des Vertrages Uber die internationale 

Zusarnmenarbejt auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) 

eingereichte und am 21. April 1988 verOffentlichte 

europäische Patentan.meldung 87 906 374.1 wurde durch 

Entscheidung der PrUfungsabteilung vom 8. Mãrz 1991 

zurUckgewiesen. 

Die Entscheidung wurde damit begrundet, dag der 

Gegenstand des Vorrichtungsanspruchs 4 vom 

11. Septeither 1990 nicht im Sinrie von Artikel 84EPU 

deutlich sei, da die Vorrichtung durch wesentliche 

Merkmale definiert sei, die sich auf die Verwendung der 

Vorrichtung (also auf Umstände, die nicht Bestandteil der 

Vorrichtung sind) bezogen. Soweit die Merkmale von 

Anspruch 4edoch kiar seien, sei die Vorrichtung 

gegenuber der Druckschrift 

(Dl) 	IJS-A--4 544 355 

nicht neu. 

Gegen diese Zurückweisungsentscheidung wurde am 

2. Mai 1991, unter Zahiung der BeschwerdegebQhr, eine mit 

GrQnden versehene Beschwerde eingereicht. 

In der mQndlichen Verhandlung vor der Karrimer am 

25. Mai 1993 legte die Beschwerdeführerin ein neues aus 

8 Ansprüchen bestehendes Patentbegehren vor, dessen 

unabhngige AnsprQche 1, 4 und 5 wie folgt 1auen: 

'1. Verfahren zur Verminderung oder Verhtiung von 

Ablagerungeri in Wasser oder ein Gas -FlUssigkeitsgernisch 

führenden KUhimittelleitungen zahnärztlicher Hands.ücke, 

dadurch gekennzeichnet, dag die Leitungen nach Beendigung 
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der BenQtzung des HandstQckes rnittels eines unter Druck 

stehenden gasfOrmigeri Mediums frei bzw. trocken geblasen 

werden. 

Vorrichtung zur Behandlung von Wasser oder em 
Gas -FlQssigkeitsgemisch führenden KUhimittelleitungen 

eines zahnãrztljchen HandstUckes mit: 

einem Aufsteckende zur Aufnahme eines HandstUckes (101, 

201, 601) und 

einem Einsteckende zur Aufnabme des mit dem HandstQck 

verbindbaren Ansch1uftej1es (102, 202), wobei die 

Aufenkonfiguration des Aufsteckendes der Innen-

konfiguration des Einsteckendes komplementar entspricht, 

dadurch gekennzejchnet, daIs mindestens em 

Durchgangskanal (107, 207) vom Einsteckende zum 

Aufsteckende fQhrt und dabei an nicht kongruenten Stellen 

der Enden endet, so dal!, er am Aufsteckende in einem von 

diesem und dem aufgesetzten HandstQck gebildeten Raum 

endet, in den auch die zu behandeinden Leitungen (103 1 , 

203') münden, und am Einsteckende in einem Raum, in den 

die Gaszufuhr des Ansch1u1tei1es mündet. 

Vorrichtung zur Behandlung von Wasser oder em 

Gas-FlQssigkeitsgemjsch führenden KQhlmittellejtungen 

eines zahnrzt1jchen HandstUckes mit einem Aufsteckende 

zur Aufnai-ime des Handstückes (701), wobei die Augen-

konfiguration des Aufsteckendes der Innenkonfiguration 

des kuppelseitigen Endes des HandstQckes komplementar 

entspricht, dadurch gekenrizeichriet, dag die 

Vorriche.ung einen ersten Durchgangskanal (707) aufweist, 

der im Aufsteckende in einer ersten MQndung endet und 

dessen anderes Ende mit einer Quelleeines unter Druck 

stehenden, gasfOrmigen Mediums verbindbar ist, wobei 

weiters ein zweiter Kanal (709) vorgesehen ist, der von 

einer Ansch1uste11e für eine Ubliche Schmiereinrichtung 
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ausgeht und in einen, un Aufsteckende gebildeten, zur 

Aufnahme der beweglichen Teile des Handstückes kestimmten 

und somit in Aufsteckrichtung des HandstUckes hin of fenen 

Hohiraurn mUndet und daE, die erste Mundung auferhaib 

dieses Hohiraumes liegt." 

IV. 	Die BeschwerdefUhrerjn beantragt somit, die Zurück- 

weisungsentschejdung aufzuheben und ein Patent mit 

folgenden Unteriagen zu erteilen: 

- AnsprUche 1 bis 8, Qberreicht in der mündlichen 

Verhandlung vom 25. Mai 1993, 

- eine noch anzupassende Beschreibung, 

- Fig. la, lb. 2, 7 a bis c der Zeichnungen. 

Eutscheidungsgründe 

1. 	Die Beschwerde ist zuissig. 

Ansprüche 1 bis 3 grunden auf den ursprunglichen 

AnsprQchen 1 bis 3 , wobej das Wort 'Fluid" durch die im 

erstenAbsatz der ursprungiichen Beschreibung gewh1te 

Definition 'Wasser oder ein Gas-FlQssigkeitsgemisch' 

ersetzt worden ist. 

Anspruch 4 geht in seinem Kern auf eine Zusarnmenfassung 

der ursprUnglichen Anspruche 4 und 5 zurtick, die die in 

den ursprunglichen Figuren la, lb und 2 dargesteilten 

AusfQhrungsformen abdecken soil. Das Merkmal, daS die 

Aufenkonfiguration des Aufsteckendes der Innen-

konfiguration des Einsteckendes komplernentär entsprich, 

ergibt sich zwangsläufig daraus, dag die Vorrichtung bei 

diesen Ausfiihrungsformen die Funktion eines Zwischen- 

= 
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stQcks zwlschen HandstQck und einem dazu komplementaren 

Ansch1utejl ausQbt. Das Merkmal, da:S der Durchgangskanal 

an nicht kongruenten Stellen der Enden endet, erg±bt sich 

eindeutig und unmittelbar aus den Figuren la, lb und 2 

und der dazugehorenden Stellen der Beschreibung. Daraus 

geht hervor, dag es die bestimmungsgeme Funktion des 

ZwischenstQcks 1st, die Druckluftleitung des Anschlug-

teils mit anderen Kanälen des Handstücks zu verbinden als 

die, mit denen sie verbunden ist, wenn das HandstUck 

unrnittelbar auf das Anschlul?,teil aufgesetzt ist. 

Anspruch 5 geht zurück auf eine Zusarnmenfassung der 

ursprunglichen Anspruche 4 und 6. Die zustz1ichen 

Merkmale 11 ... und somit in Aufsteckrichtung des 

Handstückes hin off enen Hohiraum mündet und dag die erste 

MUndung auferha1b dieses Hohiraumes liegt" ergeben sich 

eindeutig und unmittelbar aus dern Funktionsprinzip der 

der Figur 7a zugrundeliegenden Ausführungsform. 

Die abhàngigeri AnsprUche 6, 7 und 8 gehen auf die 

ursprQnglichen Anspriiche 7, 11 und 12 zurück. 

Die geltenden AnsprQche beruhen somit auf der 

ursprQnglichen Of fenbarung und geben deshaib keinen Anlai 

zur Beanstandung im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU. 

3. 	Artikel 84 EPU (Deutlichkeit) 

Die angefochtene Enscheidung hat mit Recht die mangeinde 

Deutlichkejt der seinerzejt geltenden Vorrichtungs-

anspriache beanstande, da deren Gegenstnde so 

wesentljch durch Merkmale definiert waren, die sich auf 

Gegenstnde bezogen, die nicht Bestandteile der zu 

schützenden Vorrichtung waren, dag kein SiflnVOilCS Urteil 

über die Neuhe-it der beanspruchten Vorrichtungen 

abgegeben werden konnte. 

DTO4b3 . 
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Nach dem geltenden Anspruch 4 ist die Vorrichtung uriter 

anderem durch die Merkmale definiert, daf die AuIen-

konfiguration des Aufsteckendes der Innenkonfiguration 

des Einsteckendes komplementar entspricht und dag der 

Durchgangskanal an nicht kongruenten Stellen der Enden 

endet. Diese Merkmale sind eindeutig am beanspruchten 

Gegenstand selbst feststellbar und wesentlich 

entscheidend dafUr, dag der Gasstrom bei aufgesetzter 

Vorrichtung anderen Kanãleri des HandstQcks zugefUhrt wird 

als wenn die Gaszufuhr des Ansch1u1teils urimittelbar an 

das Handstück angeschlossen ist. Die gleiche Beurteilung 

gilt für die Merkmale im Kennzeichen des geltenden 

Anspruchs S. 

Die geltenden Vorrichtungsanspruche beinhalten zwar 

weiterhin einzelne Merkmale, die auf nicht zum 

beanspruchten Gegenstand geherende Gegenstnde Bezug 

nehmen. Diese stehen jedoch nunmehr nur noch im Range 

einer Zweckbestirnmung, d. h. einer bestimmten Fähigkeit, 

mit zwangslãufjg sich daraus ergebender einschränkender 

Wirkung. 

Das geltende Patentbegehren ist somit nicht wegen 

mangeinder Deutlichkeit zu beanstanden. 

Durch die im Recherchebericht aufgeführten Druckschriften 

ist kein Vertahren bekannt geworden, bei dem die Wasser 

oder ein Gas-Flussigkeitsgemisch fQhrenden KQhimittel-

leitungen zahnärztlicher Handstücke mittels eines unter 

Druck stehenden gasforrnigen Mediums frei bzw. trocken 

geblasen werden. 

Ferner offenbart keine dieser Druckschriften einzwischer'. 

einem zahnrzt1ichen HandstUck und einem daran angepaen 

Ansch1utei1 anzuordnendes ZwischenstQck, bei dem "die 

Auienkonficuration des Aufsteckendes der Innen- 
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konfiguration des Einsteckendes komp1ementr entspricht" 

-. 	 und "dessen Durchgangskanal "an nicht kongruenten Stellen 

der Enden endet". 

Keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften 

of fenbart eine an ein zahnärztljches HandstUck 

ansch1ie1bare Vorrichtung mit zwei Durchgangskanälen, 

von denen der eine an e1n u.n.ter Druck stehendeg, 

gasförmiges Medium ansch1ieibar ist und der andere, 

von einer Ansch1uste11e für eine übliche Schmierrnittel-

einrichtung ausgehend, in einem zur Aufnahme der 

beweglichen Teile des Handstücks bestimmten und somit in 

Aufsteckrichtung des Handstücks hin offenen Hohiraum 

mündet, wobei die Mündung des ersten Durchgangs- 

kanals auierha1b dieseg Hohlrau.ms liegt. 

Die Gegenstnde der unabhángigen AnsprUche 1, 4 und 5 

sind somit neu. 

5. 	Die Prüfungsabteilung hat die erfinderische Tãtigkeit des 

Anrneldungsgegenstandes noch nicht absch1ieIend beurteilt; 

insbesondere lagen ihr die jetzt geltenden, in 

wesentlichen Punkten geanderten AnsprUche noch nicht zur 

Beurteilung vor. Erst nach einer soichen absch1ieienden 

Beurteilung der erfinderischen Tãtigkeit, zu der die 

Bestirnmung des dem jeweiligen Anspruch am nchsten 

korrnenden Standes der Technik gehOrt, kann jedoch die 

endgultige Aufteilung des jeweiligen Anspruchs in 

Oberbegriff und Kennzeichen (Regei 29 (1) EPU) und die 

Anpassung der Beschreibung (Regel 27 EPU) erfoigen. 

Deshaib halt es die Karrimer für geboten, die Sache zur 

Fortsetzung des PrQfungsverfahren und zur weiteren 

Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuverweiseri. 

4 6 2 ). 
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Entscheidungsforniel 

Aus diesen Gründen wird entschiedexi: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur weiteren Entscheidung auf der 

Grundlage der folgenden Unterlageri an die 

Prüfungsabteilung zurQckverwiesen: 

- AnsprQche 1 bis 8, überreicht in der mündlichen 

Verhandlung, 

- eine noch anzupassende Beschreibung, 

- Figuren la, lb, 2, 7a, 7b und 7c der ursprUnglichen 

Zeichnungen. 

Der Geschftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

JZ 71 

S. Fabiani 
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